
SATZUNG DER GEMEINDE GÖNNEBEK ÜBER
DEN VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN Nr. 3 "TIERHALTUNGSANLAGE GÖNNEBEK •l

PLANZEICHNUNG TEIL A
gilt gleichzeitig als Vorhaben- und Erschließungsplan

Planzeichenerklärung

I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitplane und die

Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV vom

18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai

2017(BGBI.IS. 1057)

1. Art der baulichen Nutzung

Sonstiges Sondergebiet

Zweckbestimmung: Tierhaitung

2. Baugrenzen

-"s'-^'-r Baugrenze

3. Ve rkehref lachen

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 11 Abs. 2 BauNVO

§9_Al)S.tNr.2BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

4. Grünflächen

private Straßenverkehrsfläche

Ein- und Ausfahrt

l

private Grünfläche

§ 9 Abs. 1 Nr.15BauGB

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

A/B Bezug zu textlichen Festsetzungen Nr. 1.2

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

§9 Abs. 7BauGB

10.00

II. Darstellung ohne Normcharakter

Bemaßung in Meter

Kataster

vorh. bauliche Anlagen

gepl. bauliche Anlagen

vorh. Verkehrsflächen

gepl. Verkehrsflächen

gepl. ErdwallJZU
j—I~T~pT~]~

III. Nachrrichtliche Übernahme

gesetzlich geschützter Knick

§ 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 21 LNatSchG

Gemarkung Gönnebeck
Flur 2

^4&£S-

N

"'^^

Maßstab: 1 : 750

TEXT - TEIL B
Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 BauGB

1.1.1 Das sonstige Sondergebiet Tierhaltung (SO Tier) dient gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO der Unterbringung von
Wirtschaftssteilen eines gewerblichen Tierhaltungsbetriebes. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes SO Tier
sind Anlagen zur Aufzucht und Haltung von bis zu 159.600 Masthähnchen sowie die erforderlichen
Nebenanlagen wie Zäune, Futtersilos, Büro- und Sozialgebäude zulässig.

1.1.2 Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Die
festgesetzten Nutzungen sind nur insoweit zulässig, soweit sie durch den Durchführungsvertrag gedeckt sind (§
9 Abs. 2 und § 12 Abs. 3a BauGB).

1.1.3 Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 8,00 m über dem anstehenden Gelände begrenzt. Für
Futtersilos, technische Aufbauten, Schornsteine und Lüftungsrohre ist eine maximale Höhe von bis zu 12,00 m
über dem anstehenden Gelände zulässig.

1.1.4 Die maximale Grundflächenzah! ist gemäß § 17Absatz 1 BauNVO auf 0,65 begrenzt. Abweichend von § 19Abs.
4 S. 2 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl nicht überschritten werden.

1.2 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.2.1 Die mit A gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind wie folgt zu bepflanzen: je 150 m2 Pflanzfläche sind 6 Bäume der Arten Stieleiche (Quercus
robur L) oder Eberesche (Sorbus aucuparia) in der Mindestqualität 14/16, gemessen in einem Meter über
Gelände, 4 Meister der Art Sal-Weide (Sal'ix caprea) in der Qualität 150/200, 6 Sträucher der Art Sambucus nigra
(Schwarzer Holunder) in der Qualität 60/100, 5 Sträucher der Art Corylus avellana (Gemeine Hasel) in der
Qualität 60/100, 20 Sträucher der Art Crataegus spec. (Weißdom) in der Qualität 60/100, 29 Sträucher der Art
Prunus spinosa (Schlehdorn) in der Qualität 60/100, 30 Sträucher der Art Rosa canina (Hundsrose) in der
Qualität 60/100 anzupflanzen.

1.2.2 Die mit B gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft ist als Walihecke (Knick) zu erhalten.

1.3 Örtliche Bauvorschriften § 84 LBO

1.3.1 Zäune sind als Einfriedung mit einer Höhe von bis zu 3,00 m auch außerhalb der überbaubaren

Grundstücksgrenzen zulässig.

Verfahrensvermerke

1- Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 19.05.2016. Die ortsübliche
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im Blickpunkt Bornhöved am 16.06.2016.

2.

3.

4.

5.

6.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde in Form einer öffentlichen Auslegung vom
27.02.2017 bis zum 27.03.2017 und im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 16.03.2017 durchgeführt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1 BauGB
i.V. m. § 3 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 17.03.2017 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme

aufgefordert worden.

Die Gemeindevertretung hat am 29.01.201 9 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen und
zur Auslegung bestimmt. Der Entwurf der Begründung wurde gebilligt und ebenfalls zur Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B)
sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan einschließlich Begründung und Umweltbericht, sowie die wesentlichen,
umweitbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom 11.03.2019 bis 19.04.2019 während folgender Zeiten:
montags von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr, mittwochs, donnerstags und freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, nach § 3
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und
Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden
können, am 28.02.2019 im Blickpunkt Bornhöved bekannt gemacht worden. Der Inhalt der Bekanntmachung der

Auslegung der Pianentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter
www.amt-bornhoeved.de ins Internet eingestellt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß
§4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 04.03.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
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7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen

sowie Gebäude in den Planzeichnungen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind. ^3/A^^/ E'?^- '3s>

(Ort.Datum, Siegelabdruck)
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Landesamt für Vermessung
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Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die S1
der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am 16.10.2019 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

en

9. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie dem
Vorhaben- und Erschließungsplan, wurde am 16.10.2019 von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die

Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan^mit~<lem Umweltbericht wurde mit Beschluss der
Gemeindevertretung vom 16.10.2019 gebilligt ^
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10. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie dem
Vorhaben- und Erschließungsplan, wird hiermit ausgefertigfunä istfeekannt zu machen.
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11. Der Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans durch die Gemeindevertretung sowie Intemetadresse der

Gemeinde und Stelle, bei der der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung auf Dauer
während der Sp rech stunden von allen Interessenten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft erteilt,

sind amU.t\...Q.S....2L2J3n Blickpunkt Bornhöved ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form Vorschriften und von Mängeln der Abwägung
einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie die Möglichkeit,
Entschädigungsansprüchen geltend machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen
worden. Auf die Rechtswirkungen des-§ 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mit der

Bekanntmachung in Kraft getreten.C^ Q 7 r.c
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Der Bü/germeister

Präambel

Aufgrund des § 10 und § 12 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBI. I S. 3634) in Verbindung mit der Landesbauordnung (LBO), wird nach Beschlussfassung
durch die Gemeindevertretung vom 16.10.2019 folgende Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.
3 "Tierhaltungsanlage Gönnebek" der Gemeinde Gönnebek, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A), dem Text
(TEIL B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan erlassen:

Rechtsgrundlagen

• Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI.). S 3634)

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBi. l S.3786)

• Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBI- 1991 l S. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. l S. 1057)

• Landesbauordnung für des Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Neufassung der Bekanntmachung vom
22.01.2009 letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert (Art. 1 Ges. v. 08.06.2016, GVOBI. S. 369)

• Landesplanungsgesetz (LapkaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.02.1996 (GVOB1. 1996, 232),
zuletzt geändert durch Art. 1 Ges. v. 14.06.2016, GVOBI. S. 369)

• Gemeindeordnung für Schleswig-Halste i n (Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28.02.2003 (GVOBI. 2003, 47) letzte berücksichtigte Änderung: § 76 geändert (Ges. v. 04.01.2018, GVOBI.
3.6)

• Gesetz über Naturschutz und Landschafts pflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. l S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom T7:
August 2017 (BGBI. l S. 3202)

• Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 2010, letzte

berücksichtigte Änderung: § 16 neu gefasst (Art. 2 Ges. v. 22.10.2018, GVOBI. S. 690)

• Hauptsatzung der Gemeinde Gönnebek in der aktuellen Fassung

Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst mit einer Gesamtfläche von 2,47 ha Teilflächen der
Flurstücke 3 und 4, Flur 2, Gemarkung Gönnebek. Begrenzt wird das Plangebiet im Osten durch durch einen
ländlichen Weg sowie im Norden, Westen und Süden durch intensiv genutzte Ackerflächen.

Plangrundlage

• Lageplan des Planungsbüros für Hochbau Rixen+Heyn vom 21.10.2015

• ALKIS-Datendes Landesamt für Vennessung und Geoinformation Schleswig-Holstein vom 14.10.2016

Ubersichtskarte
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3
"Tierhaltungsanlage Gönnebek" der Gemeinde Gönnebek
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